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Zum Schutz unserer Sportler/innen, Trainer/innen, Betreuer/innen, Zuschauer/innen und Gäste vor
einer Ansteckung und weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Infektion / Covid-19 Virus 
verpflichten wir uns alle, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.

Im Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (BayIfSMV) in der jeweils geltenden Fassung sind die nachfolgenden Vorgaben bei der
Ausarbeitung und Umsetzung von unserem individuellen Schutz- und Hygienekonzepten als 
Mindestrahmen verbindlich, soweit die BayIfSMV oder eine andere rechtlich verbindliche Regelung
auf dieses Rahmenkonzept verweist. Für Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gelten 
die Anforderungen des Arbeitsschutzrechts, insbesondere die der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV).
Für den Sportbetrieb in Sportstätten ist ein auf den jeweiligen Standort und Wettkampf 
zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dies gilt nicht bei Freiluftsportanlagen, sofern lediglich 
gesonderte WC-Anlagen (ohne Duschen und Umkleiden) in geschlossenen Räumen geöffnet 
werden.

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN

Unsere Hygieneregeln sind für alle unsere Gruppen gültig - Fußball, Fitness & Gymnastik, 
Skiabteilung, Sängerfreunde, Ringen, Athletic Boxx und Theatergruppe.
Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen. Falls die 
Abstandsregel einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine FFP2-Maske oder eine Maske mit
mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen. In Trainings- und Spielpausen ist die 
Abstandsregel auch einzuhalten.
In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine FFP2-Maske oder eine Maske mit 
mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen, ausgenommen beim Duschen. Dies 
bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine FFP2-Maske oder eine Maske mit 
mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen ist.
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Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine 
medizinische Gesichtsmaske tragen.
Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck, Handschlag, Umarmungen und Küssen) sind zu 
unterlassen. 
Bitte halte beim Husten und Niesen Abstand von anderen Personen und drehe dich weg. Nutze 
Einwegtaschentücher. Falls du kein Einmal-Taschentuch zur Hand hast, halte deine Armbeuge vor
Mund und Nase und desinfiziere das dir naheliegende Equipment und deine Hände/Armbeuge. 
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder das 
Desinfizieren der Hände. Unterlassen von Spucken und von Naseputzen.
Jeder Spieler verwendet seine eine eigene Getränkeflasche. 
Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten.
Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln.
Alle unsere verantwortungsvollen Sportler halten diese Vorschriften konsequent ein.

VERDACHTSFÄLLE COVID-19

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb, Spielbetrieb und an Wettkämpfen ist für alle Beteiligten nur 
möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand.
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese 
gar nicht erst betreten. Solche Symptome sind: 
Fieber (ab 38 Grad Celsius), Luftnot in Ruhe oder bei Belastung, Abgeschlagenheit, Muskel- oder 
Gliederschmerzen, Halsschmerzen/-kratzen, Schnupfen, Kopfschmerzen, Durchfall, 
Geschmacksstörung, Geruchsstörung, trockener Husten, Müdigkeit, sämtliche 
Erkältungssymptome und Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit.
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen.
Die Klärung über eine Testung auf Covid-19 sollte telefonisch mit dem Hausarzt erfolgen.
Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 
genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.

WICHTIG

Wir als Verein sind dazu verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der standort- 
und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte zu überprüfen, zu kontrollieren und 
durchzusetzen, bei Nichtbeachtung sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Gegenüber 
Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und die 
Personen werden der jeweiligen Örtlichkeit sofort verwiesen. Diese ergebenden Pflichten werden 
auf Trainer/innen, Übungsleiter/innen und SFL-Ordner übertragen, diese werden stichprobenartig 
die Erfüllung kontrollieren.

ORGANISATORISCHES

Als Betreiber der Sportstätte oder Veranstalter schulen wir Personal (Trainer, Übungsleiter u. a.) 
und informieren über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften. Personen mit akuten 
respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) sind vom 
Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen und haben keinen Zutritt zur Sportstätte und 
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Vereinsheim. Werden im Vereinsheim bzw. der Gaststätte oder während einer Veranstaltung 
gastronomische oder andere Angebote gemacht, gelten die entsprechenden Regelungen und 
Rahmenhygienekonzepte auch dort.

 Wir als Betreiber der Sportstätten oder Veranstalter, die nach der Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) oder einer anderen rechtlich 
verbindlichen Regelung zur Erarbeitung eines Schutz- und Hygienekonzepts verpflichtet 
sind, erstellen dieses standort- und sportartspezifisch unter Beachtung der geltenden 
Rechtslage und der allgemeinen Schutz- und Hygieneauflagen. 
Wir haben dieses Konzept der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt.

 Wir als Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter kontrollieren die Einhaltung der 
individuellen Schutz- und Hygienekonzepte und ergreifen bei Nichtbeachtung 
entsprechende Maßnahmen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, 
wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht. Soweit wir als Betreiber von Sportstätten oder 
Veranstalter unsere aus den Konzepten ergebenden Pflichten durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. vertragliche Nutzungsvereinbarung) auf Nutzer übertragen, haben sie 
stichprobenartig die Erfüllung zu kontrollieren.

 Wir als Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter kommunizieren die Notwendigkeit der
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen.

 Wir als Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter schulen Personal (Trainer, 
Übungsleiter u. a.) und informieren über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften.

 Soweit gemäß BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung
gastronomische oder andere Angebote zulässig sind, gelten in einer Sportstätte oder einem
Vereinsheim die entsprechenden Regelungen und Rahmenkonzepte. Die Verantwortung 
zur Einhaltung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß BayIfSMV trägt der Betreiber 
oder Veranstalter.

 Öffentlicher Bereich (Handläufe, Türklinken usw.) Behandlung von Oberflächen gegen 
SARS-CoV-2: Mit Reinigungsmitteln, denn diese inaktivieren durch die Tenside die spike-
Proteine auf der Virenhülle https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Reinigung_Desinfektion.html

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

 Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur
Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für
– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird
hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
– Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
– Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen
jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit
SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes).

 Die Zahl der gleichzeitig im Innenbereich von Sportstätten anwesenden Personen ist von 
Sportverein / Betreiber in seinem Hygienekonzept festzulegen, dass auch bei Erreichen der
Personenhöchstzahl die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu jeder Zeit 
gewährleistet ist. Bei der Festlegung der Personenzahl sind die Gegebenheiten vor Ort zu 
berücksichtigen. Es muss sichergestellt sein, dass die Einhaltung der Mindestabstände in 
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allen zugänglichen Bereichen einschließlich der sanitären Anlagen und Umkleidekabinen 
jederzeit gewährleistet ist. Es dürfte sich hierbei empfehlen, dass bezogen auf die Fläche 
des Raums, in dem der Sport ausgeübt wird, je eine Person pro ca. 20 m2 (4,5 m x 4,5 m) 
zugelassen ist.

 Soweit die BayIfSMV eine vorherige Terminbuchung vorsieht, ist durch die Buchungen 
sicherzustellen, dass die festgelegte Personenhöchstzahl zu keinem Zeitpunkt 
überschritten wird.

 Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 
einschließlich Zuschauerbereich und Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen 
der Sportstätten zu beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden 
Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind.

 Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung 
oder z. B. beim Duschen der aktuellen BayIfSMV gilt entsprechend. Für das Personal gilt 
eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils 
geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen (Regeln FFP2-Maske Personal: 
Tragzeitbegrenzung 75 Min. dann Tragzeitpause 30 Min. in der Tragezeitpause wird eine 
medizinischen Gesichtsmaske getragen max. 4x pro Schicht, max. 4 Schichten pro 
Woche). Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen 
nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen.

 Es sind generell ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher
bereitzustellen. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und
Einmalhandtüchern auszustatten. Mittels Aushänge ist auf die regelmäßige Händehygiene
hinzuweisen. Bei Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen; nicht zulässig
sind Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu 
nehmen, soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen.

 Haartrockner dürfen nur benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten
mindestens 2 Meter beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert
werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet
sind.

 Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des
Mindestabstands genutzt werden, soweit die BayIfSMV oder eine andere rechtlich
verbindliche Regelung dies zulässt.

 Auf eine regelmäßige und ausreichende Lüftung über (Außen-)Frischluft ist zu achten. Ein
Lüftungskonzept liegt vor (mit CO2-Monitor).

 Unser Schutz- und Hygienekonzepte für Sportstätten verfügt auch über ein Reinigungs- 
und Nutzungskonzept sowie über ein Lüftungskonzept von Sanitäranlagen verfügen. WC-
Anlagen sind darin gesondert auszuweisen. Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots
von 1,5 Metern ist zu achten, z. B. durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem zweiten
Waschbecken, Pissoir o. Ä. Insbesondere in Mehrplatzduschräumen gilt die Beachtung des
Mindestabstands. Die Personenzahl, die zeitgleich die sanitären Anlagen nutzen darf, sollte
begrenzt werden. Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf
abzuleiten und Frischluft zuzuführen. Ein Lüftungskonzept für die Duschen muss vorliegen.
Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb genommenen Sanitäranlagen ist zu
vermeiden.

 Generell halten wir Reinigungskonzepte vor, die eine adäquate regelmäßige Reinigung in 
Abhängigkeit von der Nutzungsfrequenz sicherstellen. Für Gegenstände, die von
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verschiedenen Personen berührt werden oder die besonders häufig berührt werden, ist 
eine erhöhte Reinigungsfrequenz vorzusehen.

 Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen zu Sportkursen bestehen, ist bei
Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden,
darauf zu achten, dass die Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen Kursverband
zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird.

 Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die Gruppengröße bestehen, ist 
diese entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen, ggf. ist die
Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen.

 Für Indoorsportanlagen (geschlossene Räumlichkeiten) haben wir ein Lüftungskonzept (mit
CO2-Monitor) zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die 
Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung berücksichtigt. 
Der CO2-Gehalt im Raum wird mit Hilfe eines CO2-Messgerätes gemessen. Die Ampel 
zeigt an, wann der Grenzwert von 1.000 ppm CO2 (noch akzeptabel) erreicht ist. Als 
Empfehlung gilt dabei eine CO2-Konzentration von 800 ppm für den Lüftungszeitpunkt. Der
Raum muss spätestens dann durchgelüftet werden. Die CO2-Ampel muss zentral im Raum
aufgestellt werden, nur so kann sie die Luft im Raum richtig messen. Alle gegebenen 
Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Personen 
dienen, sind zu nutzen. Die vorhanden Luftreiniger mit Filter sind entsprechend der 
Bedienungsanleitung in Betrieb zu nehmen. Der regelmäßige Wechsel von Filtern laut 
anzeige am Gerät. Nach Möglichkeit ist vor und nach dem Training/Kurs vorhandene 
Fenster mit Außenluft zu öffnen. Auf einen ausreichenden Luftwechsel ist zu achten.

 Minderjährige Sportler können von ihren Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb begleitet werden. Dabei sind 
Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der 
Mindestabstand ist einzuhalten.

Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Vor Betreten der Sportanlage

 Zugangsberechtigte (Sporttreibende, Mitarbeiter, Funktionspersonal u. a.) sind per 
Aushang o. Ä. darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber sowie der unter genannten 
Ausschlusskriterien das Betreten der Sportanlage untersagt ist. Die Veranstalter
und Sportanlagenbetreiber sind darüber hinaus aber weder berechtigt noch verpflichtet, in
diesem Zusammenhang eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen.
Zugangsberechtigte von Sportstätten/Sportanlagen (indoor und outdoor) sind vorab in
geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang).
Sollten Personen während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, wie
z. B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend die Sportanlage bzw.
Sportstätte zu verlassen bzw. hat eine räumliche Absonderung zu erfolgen, bis die Person,
z. B. ein Kind, abgeholt werden bzw. den Heimweg antreten kann. Zum Umgang mit 
plötzlich Erkrankten und Verdachtsfällen ist ein Konzept vorzuhalten.

 Insbesondere beim Betreten oder/und Verlassen von Sportanlagen sind Warteschlangen
durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter Sporttreibenden, Zuschauern, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist 
eine Kontaktdatenerfassung gemäß BayIfSMV - Dokumentation (Online) zu dokumentieren 
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sind jeweils Namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-
Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes. Werden gegenüber dem
zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen sie wahrheitsgemäß sein.  
Die Erhebung der Kontaktdaten nach kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit 
dabei eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt wird. Eine 
Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 
auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die 
Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu
vernichten. Bei der Datenerhebung sind die Betroffenen entsprechend den Anforderungen 
an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art.13 der Verordnung (EU) 2016/679 in 
geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. Ausgenommen von der 
Kontaktdatenerfassung ist die kontaktfreie Sportausübung im Freien ohne Wettkampf, ohne
Zuschauerbeteiligung sowie ohne Nutzung von Duschen und Umkleiden.

 Sportanlagenzugangsberechtigte sind über das Abstandsgebot, die Tragepflicht einer
FFP2-Maske bzw. die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und über die Reinigung der Hände mit Seife 
und fließendem Wasser zu informieren.

 Wenn im Landkreis Fürth, eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist Sport 
jeder Art ohne Personenbegrenzung gestattet. Bei Sportveranstaltungen unter freiem 
Himmel ist die Anwesenheit von bis zu 500 Zuschauern einschließlich geimpfter und 
genesener Personen mit festen Sitzplätzen zulässig. In Gebäuden bestimmt sich die 
zulässige Höchstzuschauerzahl einschließlich geimpfter und genesener Personen nach der
Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Plätzen gewahrt wird. 

 Wenn im Landkreis Fürth, die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, müssen die 
Besucher einen Testnachweis nach Maßgabe von § 4 BayIfSMV vorlegen. Es erhalten 
darüber hinaus nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- oder 
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind. Der Betrieb und die 
Nutzung von Sportplätzen und anderen Sportstätten ist für die genannten Zwecke zulässig,
wobei gleichzeitig nur so viele Personen anwesend sein dürfen, wie sie im Rahmen des 
von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und 
Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts möglich sind. In Sportstätten gilt FFP2-
Maskenpflicht, soweit kein Sport ausgeübt wird; für das Personal von Sportstätten gilt die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. 3§ BayIfSMV bleibt unberührt.

Testungen

Testabhängige Angebote können von den Besuchern/Gästen/Kunden nur unter Vorlage 
eines Testnachweises wahrgenommen werden. Sehen die infektionsschutzrechtlichen 
Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für den Besuch der Veranstaltung vor, sind 
die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Testverfahren umzusetzen. Dabei
dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, die definierte Standards 
erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird, auf die jeweils aktuell 
gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. Zur Gestaltung und Gültigkeit der
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anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen bundes- oder landesrechtlichen 
Vorgaben.
Ein Testnachweis kann nach den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ausgestellt werden, wenn dafür zugelassene In-
Vitro-Diagnostika zur Anwendung kommen, die zugrundeliegende Testung maximal 24 
Stunden zurückliegt und die Testung
a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 
unterworfen ist,
b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, 
das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder
c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (TestV) 
vorgenommen oder überwacht wurde.
Organisation:

 Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei 
Terminbuchung) auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises oder 
einer Testung vor Ort unter Aufsicht des Betreibers hingewiesen werden.

 Ein vorgezeigter Testnachweis ist einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen, wobei 
der unten erläuterte Mindestinhalt zu berücksichtigen ist. Bei dem Verdacht einer 
Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Testnachweises ist der Einlass zu 
verwehren, wenn nicht die betroffene Person sich einer Vor-Ort-Testung unterzieht.

 Kann der Besucher keinen Testnachweis vorzeigen, ist vor Ort unter Aufsicht des 
Veranstalters/des Betreibers zu testen; bei positivem Selbsttest erfolgt möglichst 
eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt, ggf. 
notwendiges Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg
nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). Diese Testnachweise können 
dann innerhalb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung auch für andere 
Angebote genutzt werden.

 Bereichen die Vorlage eines Nachweises hinsichtlich des Nichtvorliegens einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Testnachweis) vorgesehen ist, gilt:
Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis a)  eines PCR- 
oder POC-Antigentests oder b)  eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur 
Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) nachzuweisen, das den Bestimmungen 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
entspricht.

 Asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Impfnachweises (geimpfte Personen) oder Genesenennachweises (genesene 
Personen) sind, sowie Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der 
Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises ausgenommen.

Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden:
 PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach 

Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten 
erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch den Leistungserbringer ausgestellt und 
vor Wahrnehmung des testabhängigen Angebotes vorgezeigt.

 Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 
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vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, 
den Apotheken und den vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen 
möglich, aber auch im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes 
nach Satz 6 Buchst. b oder am Ort des testabhängigen Angebotes, sofern er von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 
vorgenommen wird. Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem
Personal durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es 
besteht mit der Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). 
Die betreffende Person muss sich beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das 
weitere Vorgehen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der 
feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an das zuständige 
Gesundheitsamt. Um als beauftragte Teststelle zu fungieren, müssen sich die Betriebe auf 
der Homepage des StMGP registrieren (Link: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#bayerische-teststrategie ).

 Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht 
des Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten 
Person durchgeführt oder überwacht werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des 
Veranstalters/des Betreibers sind Maßnahmen zur Verhinderung von 
Menschenansammlungen und zur Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. 
Die beauftragte Person muss über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 
Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der Zutritt zu 
verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie 
möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 
117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren.

Ausgestaltung des zu überprüfenden/auszustellenden Testnachweises:

Bis zur verbindlichen Vorgabe durch den Bund wird es ein bayerisches Formular mit 
empfehlendem Charakter geben. Mindestinhalt ist: Name und Anschrift der Teststelle, 
Name, Anschrift und Geburtsdatum der getesteten Person, Name des verwendeten Tests, 
Hersteller des Tests, Art des Tests (PCR-Test, PCR-Schnelltest oder Antigen-Schnelltest), 
Testdatum und Testuhrzeit, Name und Vorname der Person, die den Test durchgeführt 
bzw. beaufsichtigt hat, Kontext, in dem die Testung erfolgt ist (Vor-Ort-Test, betriebliche 
Testung, Testung durch Leistungserbringer im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 TestV), 
Testergebnis, Datum und Uhrzeit der Mitteilung des Testergebnisses, Stempel der 
Teststelle, Unterschrift der verantwortlichen Person.

Gemäß § 1a BayIfSMV in Verbindung mit den §§ 3 und 7 SchAusnahmV sind geimpfte und
genesene Personen vom Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses 
ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in 
der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in 
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung 
mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen 
Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache
oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung 

© Benkert          Stand 08.06.2021  Seite 8 von 12

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#bayerische-teststrategie


mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf 
zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein.

Geimpfte bzw. genesene Personen haben vor der Nutzung eines testabhängigen 
Angebotes einen Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der 
SchAusnahmV vorzulegen.

Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Indoorsportbetrieb (in geschlossenen Räumen)

Vereins- und Sporthallen:
In Ergänzung zu den allgemeinen Auflagen sind folgende Zusatzvoraussetzungen zu 
beachten:

 Das Schutz- und Hygienekonzept hat zwingend auch ein Lüftungskonzept zu enthalten, 
das stets einen ausreichenden Luftwechsel gewährleistet. Zur Gewährleistung eines
regelmäßigen und aus Sicht des Infektionsschutzes ausreichenden Luftaustausches ist die
Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße, Personenbelegung und Nutzung (z. B.
Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein
infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen Luftwechselraten. Bei eventuell 
vorhandenen Lüftungsanlagen und raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ist 
sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. Die optimale 
Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung von 
möglichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und 
Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen 
Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) in der jeweils aktuellen Fassung. Ergänzend können 
Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. Diese ersetzen aber keineswegs das 
infektionsschutzgerechte Lüften. Die Mitarbeiter sind in Bezug auf das Lüftungskonzept zu 
unterweisen.

 Bei gruppenbezogenen Sportangeboten (Training, Wettkampf) indoor sind entsprechend 
den Empfehlungen der Bundesbehörden ausreichende Lüftungspausen (z. B. 3 bis 5 
Minuten alle 20 Minuten) oder aber eine ausreichende kontinuierliche Lüftung, z. B. durch
raumlufttechnischen Anlagen, zu gewährleisten. Dabei ist ein ausreichender
Frischluftaustausch, der ein infektionsschutzgerechtes Lüften sicherstellt, zu gewährleisten.

 Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Sportangeboten (Training, Wettkampf) ist die
Pausengestaltung so zu wählen, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden
kann.

 Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die Teilnehmerzahl bestehen, steht
die Obergrenze an zulässigen Personen in einer Sportanlage in Abhängigkeit zu einem
standortspezifisch konkret zur Verfügung stehenden Raumvolumen und den
raumlufttechnischen Anlagen vor Ort.

Feste Trainingsgruppen
Voraussetzung für die Durchführung von Trainingsbetrieb und Spielbetrieb mit Kontakt sind feste 
Trainingsgruppen (Dokumentation).
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Kontaktdatenerfassung (Dokumentation)
Von jeder am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb und an Wettkämpfen teilnehmenden Person hat 
eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen.
Zu dokumentieren sind jeweils Namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinformation 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes. Werden 
gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen sie 
wahrheitsgemäß sein.
Beim Spielbetrieb müssen die Daten sämtlicher im elektronischen Spielbericht (ESB) 
eingetragenen Personen nicht erfasst werden, da diese über den elektronischen Spielbericht 
(ESB) bereits erfasst sind. Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim Heimverein.
Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist 
so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter 
Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 

TRAININGSBETRIEB

Grundsätze
Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen 
und Regelungen des Hygienekonzepts.
Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten.
Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.
Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme 
am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.

TRAININGSSPIELBETRIEB 

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen werden empfohlen. 
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in 
Mannschaftsbussen/-transportern ist die Abstandsregelung zu beachten oder eine FFP2-Maske 
oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen.
Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.
Auf eine zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und Schiedsrichter ist zu achten.
In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: Realisierung unterschiedlicher Wege zu den 
Kabinen oder größtmögliche räumliche Trennung

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
Es wird empfohlen, zur Kabine angrenzende freie Räumlichkeiten als zusätzliche Umkleidekabinen
zu nutzen.
Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal nicht möglich sein, so ist eine FFP2-
Maske oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen.
Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf.
Abstandsmarkierungen in den Kabinen erleichtern das Einhalten des Mindestabstandes.
Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen. 
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Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach Möglichkeit im Freien 
durchgeführt. Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.
Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und Kontaktflächen 
desinfiziert. In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.

Duschen/Sanitärbereich
Die Abstandsregel ist einzuhalten, wenn keine geeigneten Abtrennungen vorhanden sind.
Bei von mehreren Teams genutzten Duschräumen erfolgt die Nutzung wechselweise mit 
ausreichend Zeit zur Durchlüftung.
Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu beschränken, um stehen dem 
Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen.

Ausrüstungs-Kontrolle
Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich.
Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom Schiedsrichter (-Assistent) 
eine FFP2-Maske oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormten Standard zu tragen.

Gastronomie

Gastronomische Angebote unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen stellen wir unter 
folgenden Voraussetzungen zur Verfügung gestellt:

 Gastronomische Angebote stellen wir nur zwischen 5 Uhr und 24 Uhr zur Verfügung.

 Wir stellen sich, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Gästen, soweit diese 
nicht dem in § 6 Abs. 1 BayIfSMV genannten Personenkreis angehören, gewährleistet ist.

 Wenn im Landkreis Fürth, die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, bedürfen Gäste 
aus mehreren Hausständen an einem Tisch einen Testnachweise nach Maßgabe von § 4 

BayIfSMV.
 In Gebäuden, Vereinsheim und geschlossenen Räumen besteht für das Personal, soweit 

es in Kontakt mit Gästen kommt, Maskenpflicht sowie für Gäste, solange sie nicht am Tisch
sitzen, FFP2-Maskenpflicht.

 Wir erheben die Kontaktdaten der Gäste nach Maßgabe von § 5 BayIfSMV.

 Zulässig sind die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken.

 In Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht für das Personal, soweit es in Kontakt 
mit Kunden kommt, Maskenpflicht sowie für Kunden FFP2-Maskenpflicht.

 Erworbene Speisen und Getränke zum Mitnehmen dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in
seiner näheren Umgebung verzehrt werden. 

Arbeitsschutz für das Personal

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen
der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes
und die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen
(z. B. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS).
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Eine Gefährdungsbeurteilung wird von der Fachkraft für Arbeitssicher (Herrn Wolfgang Benkert) 
durchgeführt und kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h., dass technische und
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche
Schutzausrüstung – PSA) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von
der Gefährdungsbeurteilung erfolgt.

Die Informationen des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum Mutterschutz im
Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu beachten.

Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko,
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen
werden.

Rechtliches
Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für 
die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch 
die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende oder 
abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden
können. Wir Prüfen dieses regelmäßig. Diese sind stets vorrangig zu beachten.

Aufbewahrung und Aushang

 Schutz- und Hygienekonzept zur Vorlage und Einsicht aufbewahren und ablegen

 Schutz- und Hygienekonzept für alle auf Verlangen einsehbar, im Sportheim verfügbar

Begriffsbestimmungen (wichtig zum Verständnis von Bundes- und Landesvorschriften):

Geimpfte Person = asymptomatische Person mit Impfnachweis

Impfnachweis = notwendigen & zugelassenen Impfdosen + 14 d Wartezeit
(Biontech, Astra, Moderna = 2x, Johnson&Johnson = 1x)
- oder –
= Genesene Person + 1 Impfdose, jedoch ohne 14 d Wartezeit

Genesene Person = asymptomatische Person + Genesenennachweis

Genesenennachweis: Positive PCR min 28 d, max. 6 Monate zurück liegt 
(also keine Schnelltests!)
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